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R e i s e r e c h t
Ausgleichszahlung bei Verspätung eines 
Ersatzfluges
Wird der ursprünglich gebuchte Flug annul-
liert und kommt es bei dem Ersatzflug zu 
einer Ankunftsverspätung von mehr als drei 
Stunden, so steht dem Fluggast zweimal der 
Anspruch auf Ausgleichszahlung gemäß Art. 
7 Abs. 1 der Fluggastrechteverordnung zu. 
Denn der Fluggast erleidet in diesem Fall 
zweimal ein Ärgernis und Unannehmlich-
keiten. Dies hat das Landgericht Hannover 
entschieden.

Im zugrunde liegenden Fall klagte eine 
Flugpassagierin gegen die Fluggesellschaft 
auf Zahlung einer Entschädigung, weil ihr 
ursprünglich geplanter Flug storniert wurde 
und der Ersatzflug am nächsten Tag mit ei-
ner Verspätung von mehr als drei Stunden 
den Zielort erreichte. Die Fluggesellschaft 
meinte, der Klägerin stehe der Anspruch auf 
Ausgleichszahlung nur einmal zu.
Das Landgericht Hannover entschied zu 
Gunsten der Klägerin. Ihr stehe der An-
spruch auf Ausgleichszahlung zweimal zu. 
Sie könne nicht darauf verwiesen werden, 
dass sie im Ergebnis lediglich mit einer 
Verspätung ihren Zielort erreicht hatte. Sie 
dürfe sich vielmehr darauf berufen, zweimal 
wegen des von ihr angestrebten Fluges ein 
Ärgernis und Unannehmlichkeiten erlitten 
zu haben, so dass sie sowohl einen Aus-
gleichsanspruch wegen der Annullierung 
des ursprünglich vorgesehenen Fluges als 
auch wegen der Verspätung des Ersatz-
fluges habe.
Landgericht Hannover,
Urteil vom 10.09.2018 – 1 S 175/17 –

W o h n u n g s e i g e n t u m s r e c h t
Zweitbalkons an Eigentumswohnungen 
Sollen an den Wohnungen einer Wohnei-
gentumsanlage Zweitbalkone angebracht 
werden, so stellt dies eine Modernisierungs-
maßnahme dar, wenn die Zweitbalkone 
größer und zum Garten ausgerichtet sind. 
Der Beschluss über die Baumaßnahme be-
nötigt in diesem Fall keine Einstimmigkeit. 
Dies entschied das Landgericht Frankfurt 
am Main.
Im zugrunde liegenden Fall wurde auf ei-
ner Wohnungseigentümerversammlung 
das Anbringen von Vorstellbalkonen an 
der Westseite und somit zum Garten des 
Wohnhauses mit einer qualifizierten Mehr-
heit beschlossen. Eine Wohnungseigentü-
merin war damit nicht einverstanden und 
führte an, dass das Wohnhaus bereits über 
Balkone an der Ostseite verfüge. Weitere 
Balkone seien daher überflüssig. Es liege 
eine Luxusmaßnahme vor, die der Zustim-
mung aller Wohnungseigentümer bedürfe. 
Die Wohnungseigentümerin klagte daher 
gegen den Beschluss.
Das Amtsgericht Frankfurt am Main wies die 
Klage ab. Seiner Auffassung nach sei der Be-
schluss wirksam. Bei dem Anbau der Zweit-
balkone handele es sich um eine Moderni-
sierung des gemeinschaftlichen Eigentums 
im Sinne einer nachhaltigen Erhöhung des 
Gebrauchswertes gemäß § 22 Abs. 2 WEG 
in Verbindung mit § 555 b Nr. 4 BGB. Es sei 
zu beachten, dass die Zweitbalkone geräu-
miger und gen Westen zum Garten ausge-
richtet sein würden. Sie würden daher ei-
nen zusätzlichen Erholungsfaktor und eine 
vielfältigere Möglichkeit zur Gestaltung und 
Nutzung bieten. Gegen diese Entscheidung 
richtete sich die Berufung der Klägerin.
Das Landgericht Frankfurt am Main bestä-
tigte die Entscheidung des Landgerichts 
und wies daher die Berufung der Klägerin 
zurück. Bei dem angegriffenen Beschluss 
handele es sich um eine Modernisierungs-
maßnahme, welche durch qualifizierte 
Mehrheit habe beschlossen werden können 
und damit nicht der Zustimmung der Kläge-
rin bedurft habe.
Durch das Anbringen der Zweitbalkone sei 
es nach Ansicht des Landgerichts zu einer 
Wohnwertverbesserung gekommen. Ein 
größerer nach Westen ausgerichteter Bal-
kon verbessere grundsätzlich die Wohnver-
hältnisse, da er die Wohn- und Nutzfläche 
vergrößere und zusätzliche Nutzungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten schaffe. Damit 
erhöhe sich der Wohnwert ebenso wie auch 
der Verkehrswert für eine mögliche Vermie-
tung oder den Verkauf der Wohnung, auch 
wenn die Klägerin keinen Bedarf für einen 
weiteren Balkon sehe.
Landgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 12.11.2018 – 2-09 S 34/18 –

M i e t r e c h t
Untermieterlaubnis
Ein Vermieter darf seine Zustimmung zur 
Untervermietung eines Zimmers der Woh-
nung nicht generell von einem Untermiet-
zuschlag abhängig machen. Dies gilt selbst 
dann, wenn es durch die Untermiete zu 
einer stärkeren Belegung der Wohnung 
kommt. Dies hat das Landgericht Berlin ent-
schieden.
In dem zugrunde liegenden Fall wollte der 
Mieter einer Wohnung in Berlin von seiner 
Vermieterin die Zustimmung zu einer Un-
tervermietung eines Zimmers der Wohnung 
haben. Die Vermieterin war dazu grundsätz-
lich bereit, jedoch machte sie ihre Zustim-
mung davon abhängig, dass der Mieter mit 
einer monatlichen Mieterhöhung um fast 
26 EUR als Untermietzuschlag einverstan-
den ist. Sie verwies dabei auf eine entspre-
chende Vereinbarung im Mietvertrag. Der 
Mieter hielt dies für unzulässig und erhob 
gegen seine Vermieterin Klage auf Zustim-
mung zur Untervermietung. Das Amtsge-
richt Berlin-Charlottenburg folgte der An-
sicht der Vermieterin. Dagegen richtete sich 
die Berufung des Mieters.

Das Landgericht Berlin entschied zu Guns-
ten des Mieters und hob daher die Entschei-
dung des Amtsgerichts auf. Die Vermieterin 
könne die Zustimmung zur Untervermie-
tung nicht von der Mieterhöhung gemäß 
§ 553 Abs. 2 BGB abhängig machen. Denn 
die Genehmigung der Untervermietung 
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ohne Untermietzuschlag sei der Vermiete-
rin nicht unzumutbar. Selbst eine stärkere 
Belegung der Wohnung rechtfertige keinen 
Mietzuschlag. Auch sonst seien keine An-
haltspunkte ersichtlich, welche die Annah-
me einer übermäßigen und damit unzumut-
baren Belastung der Vermieterin begründe. 
Eine Gewinnerzielungsabsicht des Mieters 
liege nicht vor. Zudem könne zur Beurtei-
lung der Unzumutbarkeit nicht auf die orts-
übliche Vergleichsmiete abgestellt werden.
Die Regelung im Mietvertrag, wonach die 
Vermieterin berechtigt war, ihre Einwilli-
gung zur Untervermietung von der Ver-
einbarung eines angemessenen Untermi-
etzuschlags abhängig zu machen, sei nach 
Auffassung des Landgerichts gemäß § 553 
Abs. 3 BGB unwirksam.
Landgericht Berlin,
Urteil vom 11.02.2019 – 64 S 104/18 –

R e i s e r e c h t
Störende Mitreisende am Kabinenfenster 
Das Landgericht Frankfurt am Main hat 
entschieden, dass am Kabinenfenster eines 
Kreuzfahrtschiffs vorbei laufende Mitreisen-
de keinen Reisemangel darstellen. Eine man-
gelhafte Anordnung der Betten in der Kabine 
rechtfertigt hingegen eine Minderung des 
Reisepreises von 5 %.
Die Klägerin des zugrunde liegenden Falls 
hatte auf einem Kreuzfahrtschiff für sich und 
ihre Begleitung die höchste Kabinenkate-
gorie, nämlich eine „Außenkabine Superior“ 
gebucht. Nach den Angaben des beklagten 
Reiseveranstalters sollte die Kabine einen 
„malerischen Meerblick“ haben. Die Kläge-
rin bemängelte, dass Mitreisende auf dem 
Schiff vor dem Kabinenfenster das Sichtfeld 
kreuzten.
Das Landgericht Frankfurt am Main sah darin 
keinen Reisemangel. Der Klägerin habe klar 
sein müssen, dass sich auf dem Schiff andere 
Gäste und Personen befinden, die sich auch 
außerhalb ihrer Kabinen aufhalten und teil-
weise das Fenster der Klägerin passierten.
Die gebuchte Reise sei jedoch deswegen 
mangelhaft, weil ein Bett in der Kabine der 
Klägerin nur erreicht werden konnte, wenn 
das andere Bett durchquert, also gleichsam 
über das Bett des Mitreisenden gestiegen 
wurde oder ein schmaler Spalt am Fußende 
dafür genutzt wurde. Da das Kreuzfahrtschiff 
ausgebucht war, konnte der Reiseveranstal-
ter ersatzweise keine andere Kabine anbie-
ten. Das Gericht entschied, dass die mangel-
hafte Anordnung der Betten eine Minderung 
des Reisepreises von 5 % rechtfertige.
Landgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 21.02.2019 – 2-24 S 216/18 –

S o z i a l r e c h t
Witwenrente bei viertägiger Ehe 
Das Sozialgericht Karlsruhe hat entschie-
den, dass auch bei einer nur vier Tage wäh-
renden Ehe, Anspruch auf Witwenrente 
bestehen kann.
Die Klägerin des zugrunde liegenden Ver-
fahrens begehrte von der beklagten Renten-
versicherung die Gewährung einer Witwen-
rente. Die Frau schloss im März 2016 die Ehe 
mit ihrem Lebensgefährten, mit welchem 
sie seit 2005 in Partnerschaft lebte. Der Ehe-
mann verstarb vier Tage nach der Heirat an 

einem Tumorleiden. Die beklagte Renten-
versicherung lehnte die Gewährung einer 
Witwenrente ab. Die Ehe habe seit dem Tod 
des Versicherten nicht mindestens ein Jahr 
bestanden. Die Klägerin und der Verstorbene 
hätten zum Zeitpunkt der Hochzeit auch ge-
wusst, dass die Lebenserwartung des Mannes 
nicht mehr mindestens ein Jahr betrage. Es 
gelte daher die gesetzliche Vermutung, dass 
es sich um eine sogenannte Versorgungsehe 
handle, weshalb die Gewährung einer Wit-
wenrente nicht in Betracht komme.

Die Klage vor dem Sozialgericht Karlsruhe 
hatte Erfolg. Gemäß § 46 Abs. 2a Sozialge-
setzbuch Sechstes Buch ist der Anspruch 
auf Witwenrente ausgeschlossen, wenn 
die Ehe nicht mindestens ein Jahr gedauert 
hat, es sei denn, dass nach den besonderen 
Umständen des Falles die Annahme nicht 
gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder 
überwiegende Zweck der Heirat war, einen 
Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung 
zu begründen. Derartige, hinreichend ge-
wichtige gegen eine Versorgungsehe spre-
chende Umstände waren zur Überzeugung 
des Gerichts nachgewiesen. Denn die im 
März 2016 vollzogene Eheschließung stellte 
sich als konsequente Verwirklichung eines 
bereits vor Erlangung der Kenntnis von der 
lebensbedrohlichen Krankheit bestehenden 
Heiratsentschlusses dar. Die Zeugenver-
nehmung in der mündlichen Verhandlung 
hatte zur Überzeugung des Gerichts erge-
ben, dass die Klägerin und der Verstorbene 
bereits im Jahr 2013 konkrete Heiratspläne 
hatten. So wurden Unterlagen für das Stan-
desamt beschafft und ein Kostenvoranschlag 
eines Restaurants für die Feier eingeholt. Die 
Hochzeit im Jahre 2013 fand aufgrund des 
plötzlichen Todes des Vaters der Klägerin 
nicht statt. Die konkreten Schritte zur Ver-
wirklichung der Heiratsabsicht im Jahr 2013 
führten vorliegend dazu, dass die gesetzliche 
Vermutung einer Versorgungsehe widerlegt 
wurde. Der Klägerin stand daher die Gewäh-
rung einer (großen) Witwenrente zu.
Sozialgericht Karlsruhe,
Urteil vom 06.11.2018 – S 10 R 1885/17 –

V e r k e h r s r e c h t
Unbeleuchtetes Fahrzeug 
Ein Linksabbieger muss bei Dunkelheit und 
Regen auf einer Straße mit erhöhtem Ver-
kehrsaufkommen nicht damit rechnen, dass 
ein Geradeausfahrer ohne Beleuchtung fährt. 
Kommt es zu einer Kollision, ist dem Linksab-
bieger kein Verstoß gegen die Wartepflicht 
aus § 9 Abs. 3 StVO vorzuwerfen. Behauptet 
der Geradeausfahrer sichtbar gewesen zu 
sein, muss er dies nachweisen können. Dies 
geht aus einer Entscheidung des Oberlandes-
gerichts Saarbrücken hervor.
In dem zugrunde liegenden Fall kam es an 
einem Abend im November 2015 zwischen 

einem Linksabbieger und einem Geradeaus-
fahrer zu einem Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit 
herrschte Dunkelheit und Regen. Der Ge- 
radeausfahrer hatte vor dem Unfall ein kurz 
vor der Kreuzung befindliches Tankstellenge-
lände verlassen. Der Linksabbieger behaupte-
te, dass er dabei ohne Licht gefahren sei. Er 
habe den Geradeausfahrer daher nicht sehen 
können. Der Geradeausfahrer dagegen be-
hauptete, das Licht eingeschaltet zu haben. 
Er sei daher sehr wohl sichtbar gewesen. Der 
Linksabbieger klagte schließlich gegen den 
Geradeausfahrer und dessen Haftpflichtver-
sicherung auf Zahlung von Schadensersatz in 
Höhe von über 12.500 Euro. Das Landgericht 
Saarbrücken wies die Klage ab. Dagegen rich-
tete sich die Berufung des Klägers.
Das Oberlandesgericht Saarbrücken führte 
zu dem Fall aus, dass eine Wartepflicht für 
den Linksabbieger gemäß § 9 Abs. 3 StVO 
nur bestehe, wenn bei Beginn des Abbiege-
vorgangs Gegenverkehr bereits sichtbar war. 
Zudem müsse ein Linksabbieger bei Dunkel-
heit und Regen auf einer Straße mit erhöhtem 
Verkehrsaufkommen nicht damit rechnen, 
dass ein Geradeausfahrer ohne Beleuchtung 
fährt. In einer solchen Konstellation finden die 
Regeln zum Anscheinsbeweis zu Lasten des 
Linksabbiegers keine Anwendung. Behauptet 
der Geradeausfahrer dagegen mit Beleuch-
tung gefahren und sichtbar gewesen zu sein, 
müsse er dies nachweisen können.
Das Oberlandesgericht entschied in dem 
Fall auf eine hälftige Haftungsverteilung, da 
der genaue Unfallhergang letztendlich nicht 
aufklärbar sei und damit nur die einfache 
Betriebsgefahr der beiden Fahrzeuge als Haf-
tungsgrundlage verbleibe.
Oberlandesgericht Saarbrücken,
Urteil vom 19.10.2017 – 4 U 29/17 –

M i e t r e c h t
Unzureichender Wasserdruck 
Ist der Wasserdruck in der Küche so gering, 
dass das Wasser nur tröpfchenweise aus 
dem Hahn austritt, kann dies eine Mietmin-
derung von 5 % rechtfertigen. Dies hat das 
Amtsgericht Moers entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall minder-
te die Mieterin einer Wohnung ihre Miete, 
da aus dem Wasserhahn in der Küche das 
Wasser nur noch tröpfchenweise austrat. 
Sie musste daher zur Wasserentnahme ins 
Badezimmer gehen. Da die Vermieterin ein 
Minderungsrecht nicht anerkannte, kam der 
Fall vor Gericht.
Das Amtsgericht Moers entschied zu Guns-
ten der Mieterin. Ihr stehe nach § 536 Abs. 
1 BGB ein Recht zur Mietminderung zu. Da 
in der Küche eine Wasserentnahme zum Bei-
spiel als Trinkwasser, für die Essenszuberei-
tung, zum Spülen, Waschen und Blumengie-
ßen nicht möglich war, erachtete das Gericht 
eine Minderung von 5 % für angemessen.
Amtsgericht Moers,
Urteil vom 17.04.2019 – 561 C 220/17 –
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